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Über die sogenannte Sphärentheorie im 
Umsatzsteuerrecht wird viel diskutiert. Wann kann 
etwa eine Beteiligung der unternehmerischen Sphäre 
zugeordnet werden? In welchen Fällen ist sie dagegen 
der nicht unternehmerischen Sphäre zuzuordnen? 
Wann ist ein Wirtschaftsgut oder eine sonstige 
Leistung für das Unternehmen bezogen, sodass ein 
Vorsteuerabzug zulässig ist? Neben der öffentlichen 
Hand, die sowohl unternehmerisch als auch hoheitlich 

agiert, ist es selbstverständlich, dass natürliche Personen außerhalb ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit auch eine Privatsphäre haben, in der die Besteuerungs-
prinzipien des Umsatzsteuerrechts nicht gelten. Dieser Grundsatz findet – so der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) in Sachen „Securenta“, Urteil vom 13.3.2008, 
Rs. C-437/06 – auch bei juristischen Personen des privaten Rechts Anwendung. 
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In der Sache „Seeling“ (Urteil vom 8.5.2002, Rs. C-269/00) bestätigte der EuGH, 
dass ein nur teilweise unternehmerisch genutzter Gegenstand zunächst bei ent-
sprechender Zuordnungsentscheidung zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt.  
Die private Nutzung wird dann über die Besteuerung von unentgeltlichen Wertab-
gaben erfasst. Ein Änderungsvorschlag der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL) – Artikel 168a-neu – soll einen Vorsteuerabzug nur noch in Höhe 
der tatsächlichen unternehmerischen Nutzung zulassen, um positive Liquiditätsef-
fekte einzuschränken. Wird der Gegenstand neben der Nutzung zu nicht unter-
nehmerischen Zwecken nur für steuerfreie, den Vorsteuerabzug ausschließende 
Ausgangsumsätze verwendet (beispielsweise bestimmte Heiltätigkeiten, Versi-
cherungs- und Bankdienstleistungen), scheidet nach dem Bundesfinanzhof (BFH) 
ein Vorsteuerabzug insgesamt aus (Urteil vom 8.10.2008, XI R 58/07).  
 
Weitere Ausführungen zur unternehmerischen bzw. nicht unternehmerischen 
Sphäre ergeben sich aus dem EuGH-Urteil „VNLTO“ (Urteil vom 12.2.2009, Rs.  
C-515/07), das wir Ihnen im vorliegenden Newsletter vorstellen. Anders als bei In-
vestitionsgütern gibt es für übrige Gegenstände und Dienstleistungen kein Zuord-
nungswahlrecht, sodass für Zwecke des Vorsteuerabzugs eine Aufteilung erfor-
derlich ist. Inwieweit das Urteil auch die Diskussion zum Zuordnungswahlrecht 
bei Investitionsgütern beeinflusst, bleibt abzuwarten. 
 
Ihr 
Martin Schmitz 
Partner, Berlin 
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Kompromiss zur wahlweisen und 
dauerhaften Einführung von er-
mäßigten Mehrwertsteuersätzen 
Der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN-Rat) hat in seiner Sitzung am 
10.3.2009 beschlossen, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einzuräumen, zeitlich 
unbefristet einen ermäßigten Steuersatz für die nachfolgenden arbeitsintensiven 
Dienstleistungen einzuführen: 
 
• Kleine Reparaturdienstleistungen betreffend Fahrräder, Schuhe und Lederwa-

ren, Kleidung und Haushaltswäsche (einschließlich deren Ausbesserung und 
Änderung); 

• Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen, mit Ausnahme von Mate-
rialien, die einen bedeutenden Teil des Wertes der Dienstleistung ausma-
chen; 

• Reinigung von Fenstern und Reinigung in privaten Haushalten; 
• Häusliche Pflegedienstleistungen (z.B. Haushaltshilfe und Betreuung von Kin-

dern sowie älteren, kranken oder behinderten Personen); 
• Friseurdienstleistungen; 
• Restaurantdienstleistungen; 
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• Hörbücher (siehe Mitteilung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) auf 
deren Homepage vom 11.3.2009). 

 
Der Beschluss ist getragen durch die Zielsetzung, die Verbraucher zu bewegen, 
vermehrt Dienstleistungen einzukaufen sowie die Schwarzarbeit zu verringern. 
Gerade im arbeitsintensiven Dienstleistungssektor sollen durch eine Ausdehnung 
der Kategorien für ermäßigte Steuersätze vermehrt gering Qualifizierte in Dauer-
beschäftigungsverhältnisse überführt werden können. 
 
Der ermäßigte Steuersatz darf den Satz von fünf Prozent nicht unterschreiten, 
gleichzeitig versagte der ECOFIN-Rat die übrigen Vorschläge der Kommission zur 
Einführung weiterer ermäßigter Steuersätze (siehe Richtlinienvorschlag vom 
7.7.2008). Angesprochen waren zum Beispiel Kindersitze für Kraftfahrzeuge, CDs, 
Gartenbau- und Landschaftsbaudienstleistungen sowie die Dienstleistungen für 
Gärten. Die Kommission hat allerdings bereits angekündigt, im April 2009 einen 
weiteren Vorschlag zur Ausdehnung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
die Lieferung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen vorzulegen. 
 

Bitte beachten Sie, dass 
die Einführung des ermäßigten Steuersatzes für die oben aufgezählten Dienstleis-
tungen unter dem Vorbehalt steht, dass der jeweilige Mitgliedstaat von dieser 
Möglichkeit Gebrauch macht. Der deutsche Finanzminister hat – neben vier wei-
teren Mitgliedstaaten – zu Protokoll gegeben, von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch machen zu wollen, da ermäßigte Mehrwertsteuersätze die öffentlichen 
Haushalte belasteten, die Bürokratiekosten erhöhten und keine positiven Effekte 
auf die Beschäftigung hätten. 
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Bundesfinanzhof: Partyservice 
als Restaurationsumsatz 
Fall 
Der BFH hat erneut zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Bedingun-
gen die Leistungen eines Partyservices als Restaurationsumsatz mit dem Regel-
steuersatz in Höhe von 19 Prozent zu besteuern sind. Betroffen war ein Partyser-
vice, der zusätzlich zur Lieferung der Speisen auch die Überlassung von Geschirr 
und Besteck im Leistungsangebot hatte. Das überlassene Geschirr und Besteck 
wurde anschließend nach Abholung beim Kunden vom Partyservice gereinigt. Die 
Klägerin (der Partyservice) und ihr folgend das Finanzgericht gingen von einer ins-
gesamt ermäßigt besteuerten Lieferung verzehrfähiger Speisen mit unselbststän-
diger Nebenleistung “Überlassung und Reinigung von Geschirr und Besteck” aus. 

 

Urteil des BFH vom 18.12.2008 (Az. V R 55/06) 
Der BFH folgte dem nicht. Das Gericht bestätigte die Auffassung der Finanzbe-
hörde und nahm eine insgesamt zu 19 Prozent steuerpflichtige Restaurationsleis-
tung an. Unter Wiederholung seiner bislang geäußerten Rechtsauffassung stellte 
der BFH im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auf die Sicht des Durchschnitts-
verbrauchers ab und ging davon aus, dass qualitativ die Dienstleistungselemente 
bei der von der Klägerin erbrachten Leistung überwogen haben. Das Urteil ist im 
Ergebnis nicht überraschend, da Überlassung und Reinigung von Geschirr und 
Besteck neben der Lieferung der Speisen stets als bedeutende Dienstleistungen 
bewertet wurden, mit der Folge eines insgesamt vorliegenden Restaurationsum-
satzes (vgl. BFH, Beschl. v. 8.3.2006, V B 156/05; BFH, Urt. v. 10.8.2006, V R 
38/05).  
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Bedeutsam sind die Ausführungen des BFH allerdings in Bezug auf seine frühere 
Aussage in seinem Urteil vom 26.10.2006 (Az. V R 58, 59/04), wonach die “not-
wendige Vorstufe der Vermarktung einer zubereiteten Speise … jedoch ihre Zube-
reitung“ sei und damit unter Beachtung der EuGH-Rechtsprechung in Sachen 
„Hermann“ (EuGH, Urt. v. 10.3.2005 – Rs. C-491/03) kein qualitativ überwiegen-
des Dienstleistungselement sein könne. Nunmehr stellt der BFH klar, dass sich 
diese Aussage alleine auf die Zubereitung im zolltariflich Sinne bezogen habe. Le-
bensmittelzubereitung in diesem Sinne könne aber nur die Vermischung und 
Vermengung einzelner Bestandteile, nicht aber die verzehrfähige Zubereitung im 
Sinne eines Kochens, Bratens, Backens oder Ähnlichem sein. 

 

Bitte beachten Sie, dass 
das BMF in seinem Schreiben vom 16.10.2008 umfassend zur Abgrenzung von 
Lieferungen und sonstigen Leistungen bei der Abgabe von Speisen und Geträn-
ken Stellung genommen hat. In den Beispielsfällen wird die Zubereitung einer 
Mahlzeit als Teil der notwendigen Vorstufe der Vermarktung zubereiteter Speisen 
und damit als unschädlich für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ange-
sehen. Das neue Urteil des BFH könnte insoweit zu einer Neubewertung führen, 
falls das BMF das Urteil über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein für 
anwendbar erklärt. 
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Bundesfinanzhof zur 
notwendigen Angabe des 
Leistungsdatums in Rechnungen 
Der Vorsteuerabzug gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sätze 1 und 2 UStG hängt 
maßgeblich davon ab, ob der Leistungsempfänger über eine Rechnung im Sinne 
des § 14 UStG verfügt. Insbesondere muss die Rechnung die in § 14 Abs. 4 Nr. 1 
bis 9 UStG aufgezählten Mindestanforderungen enthalten. Im Streit war bisher, 
ob die in § 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG geforderte Angabe des Leistungsdatums stets 
neben dem Rechnungsausstellungsdatum erforderlich ist, oder aus dem Datum 
der Rechnungsausstellung auf das Leistungsdatum geschlossen werden darf.  
 
Fall 
Streitig war vorliegend eine Rechnung, die als Auftragsdatum den 15.11.2005 und 
als Rechnungsausstellungsdatum den 30.11.2005 auswies. Die Rechnung ent-
hielt weder ein Leistungsdatum noch einen Hinweis auf einen Lieferschein. Der 
nachgereichte Lieferschein enthielt mit den Rechnungsangaben übereinstim-
mende Angaben hinsichtlich Auftragsdatum und Auftragsnummer und als Aus-
stellungsdatum den 28.11.2005, ebenfalls aber kein Leistungsdatum. 
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Urteil des BFH vom 17.12.2008 (Az. XI R 62/07) 
Der BFH legt für die Veranlagungszeiträume ab 2004 § 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG in 
der jeweils gültigen Fassung richtlinienkonform dahingehend aus, dass die Rech-
nung stets eine getrennte Angabe von Leistungs- und Rechnungsausstellungsda-
tum verlangt. Für die Rechtslage ab 2007 ergibt sich diese Rechtsprechung aus 
einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes, wonach ausdrücklich der Zeitpunkt 
der Leistung in der Rechnung angegeben werden muss und nur in den Fällen ei-
ner An- oder Vorauszahlung die Angabe des Zeitpunkts der Vereinnahmung ent-
behrlich ist, wenn dieser und das Ausstellungsdatum der Rechnung überein-
stimmen. Für die Rechtslage ab 1.1.2004 gelangt der BFH durch eine 
richtlinienkonforme Auslegung trotz missverständlicher Gesetzesformulierung 
zum gleichen Ergebnis, da ansonsten, also ohne Angabe des Leistungsdatums, 
für die Finanzbehörde stets die Ungewissheit bestände, ob das Leistungs- mit 
dem Rechnungsdatum tatsächlich übereinstimmt oder ersteres aus anderen 
Gründen fehle. Die Angabe des Zeitpunkts der Leistung ist somit zwingend auch 
dann anzugeben, wenn dieser mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung über-
einstimmt. Aus dem Ausstellungsdatum eines Lieferscheins verbietet sich eben-
falls ein Rückschluss auf das Leistungsdatum, da der Lieferschein regelmäßig vor 
der tatsächlichen Warenauslieferung erstellt werde. 
 

Bitte beachten Sie, dass 
nach wie vor die Vorgaben in Abschnitt 185 Abs. 16 UStR 2008 gelten, insbeson-
dere also die Angabe in der Rechnung „Lieferdatum gleich Rechnungsdatum“ zu-
lässig ist.  
Ebenfalls bedeutsam ist die Aussage des BFH zu den Anmerkungen der Recht-
sprechung in Sachen „HE“ (EuGH, Urt. v. 21.4.2005 – Rs. C-25/03; BFH, Urt. v. 
6.10.2006, V R 40/01), die gewisse Erleichterungen bei den Rechnungsanforde-
rungen zugelassen hatte. Der BFH stellt ausdrücklich fest, dass diese Ausnahmen 
ausschließlich nach dem vor dem 1.1.2004 gültigen Recht zulässig waren. Nach 
Umsetzung der Vorgaben der sogenannten Rechnungs-Richtlinie vom 20.12.2001 
durch das Steueränderungsgesetz 2003 mit Wirkung zum 1.1.2004 sind solche Er-
leichterungen ausgeschlossen. 
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Europäischer Gerichtshof zur 
Aufteilung der Vorsteuer statt 
vollem Vorsteuerabzug und 
Wertabgabebesteuerung 
 
Ausgangspunkt 
Seit dem EuGH-Urteil in Sachen „Seeling“ (EuGH, Urt. v. 8.5.2002, Rs. C- 269/00) 
ist geklärt, dass der Unternehmer  trotz teilweiser privater Nutzung für die seinem 
Unternehmensvermögen insgesamt zugeordneten Immobilien den vollen Vor-
steuerabzug (vorbehaltlich des Ausschlusses nach § 15 Abs. 2 UStG) beanspru-
chen kann, bei gleichzeitiger Steuerpflicht der unentgeltlichen Wertabgabe infolge 
der Privatnutzung. Im Streit war bislang die Frage, ob diese Sichtweise “voller 
Vorsteuerabzug und Ausgleich der außerunternehmerischen Verwendung der Ein-
gangsleistung durch Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe” auch für die 
Fälle gilt, in denen Gegenstände, die keine Investitionsgüter sind, oder andere 
Dienstleistungen bezogen werden. 
 
Fall 
Der vom EuGH zu entscheidende Fall betraf die VNLTO, die unstreitig außerun-
ternehmerische Tätigkeiten, wie die Wahrnehmung und Förderung der Interessen 
des Agrarsektors für ihre im Agrarsektor tätigen niederländischen Mitgliedsunter-
nehmen wahrnahm und daneben eine Reihe individueller Dienstleistungen gegen 
Entgelt, also unternehmerische Aktivitäten, ausführte. Die VNLTO erwarb Ge-
genstände und nahm Dienstleistungen in Anspruch, die sowohl für ihre mehr-
wertsteuerpflichtigen Tätigkeiten als auch für die außerunternehmerischen Tätig-
keiten verwendet wurden. Im Streit war die Frage, ob sie zunächst den vollen 
Vorsteuerabzug bei nachfolgender Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe 
begehren konnte, soweit die Eingangsleistung die außerunternehmerischen Akti-
vitäten betraf. 
 
EuGH, Urteil vom 22.12.2008, Rs. C-515/07 („VNLTO“) 
Der EuGH versagt bei einer gemischten Nutzung den zunächst vollen Vorsteuer-
abzug bei Ausgleich der außerunternehmerischen Verwendung mittels des Be-
steuerungsinstituts der unentgeltlichen Wertabgabe in den Fällen, in denen die 
gemischt genutzte Eingangsleistung nicht in einem angeschafften Investitionsgut 
besteht.  
 
Anders als bei Investitionsgütern geht er bei außerunternehmerisch genutzten 
Eingangsleistungen nicht von einem Zuordnungswahlrecht aus. Das Wahlrecht 
hätte zur Folge, dass die gesamte Eingangsleistung als für das Unternehmen an-
geschafft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG gilt. Beim Investitionsgut geht er 
erkennbar davon aus, dass mit der vollständigen Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen eine insgesamt unternehmerische Nutzung stets möglich bleibt. Bei 
Dienstleistungen und bezogenen Gegenständen, die keine Investitionsgüter sind, 
betrifft die Eingangsleistung dagegen direkt und unmittelbar insoweit den außer-
unternehmerischen Bereich, ohne die Möglichkeit einer späteren unternehmeri-
schen Verwendung.  
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Nach dem EuGH liegt bei einer solchen außerunternehmerischen Nutzung, die 
vorliegend den Hauptzweck der VNLTO darstellte, keine Verwendung für “unter-
nehmensfremde Zwecke” im Sinne des Art. 26 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL 
(entspricht § 3 Abs. 9 a Nr. 1 UStG) vor. Nur was dem Unternehmen zugeordnet 
sein kann, kann auch unternehmensfremd verwendet werden. 
 

Bitte beachten Sie, dass 
sich diese Bewertung des EuGH auf die bisherige Rechtsanwendung insoweit 
auswirkt, als bislang auch bei Dienstleistungen und Gegenständen, die keine In-
vestitionsgüter sind, von der Verwaltung in bestimmten Fällen ein Zuordnungs-
wahlrecht anerkannt wurde. Diese Betrachtungsweise scheint nunmehr überholt. 
Insbesondere beim Leasing kann dies dazu führen, dass die Leasingkosten be-
reits nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG aufzuteilen sind. Nur soweit die Leasing-
kosten für die unternehmerische Nutzung bezogen werden, wäre dann ein Vor-
steuerabzug möglich. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Verwaltungs-
vorschriften aufgrund des EuGH-Urteils geändert werden. 
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